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K 0086/2023 (BJD) 
Kleine Anfrage Rémy Wyssmann (SVP, Kriegstetten): Motorfahrzeugkontrolle, 

strenger als die anderen? (29.03.2023)  

 
Gemäss Berichterstattung in den Medien (vgl. Solothurner Zeitung vom 10. Februar 2023: 
«Gericht rüffelt die Motorfahrzeugkontrolle») war 2022 jede dritte von 30 Beschwerden ge-
gen Administrativmassnahmen der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) erfolgreich. So wurde et-
wa im Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn vom 22. Dezember 2022 
(VWBES.2022.194) der von der MFK verfügte Führerausweisentzug von drei Monaten auf ei-
nen Monat reduziert. Mit Urteil vom 18. Januar 2023 (VWBES.2022.223) schliesslich wurde 
eine Auflageverfügung der MFK aufgehoben, weil der medizinisch relevante Sachverhalt von 
der MFK ungenügend abgeklärt war. Nun hat der Bundesrat per 1. April 2023 zwei neue Ver-
ordnungen zum Strassenverkehr in Kraft gesetzt. Neu kann die MFK bei einer leichten Wider-
handlung trotz Ausweisentzug berufliche Fahrten bewilligen. Das soll verhindern, dass Chauf-
feure ihren Job bei leichtem Verschulden verlieren und somit doppelt resp. dreifach bestraft 
werden (vgl. Plädoyer, 1/2023, Seite 4).  
 
Der Unterzeichner bittet den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Worin liegt die auffallend hohe Gutheissungsquote von Beschwerden beim Verwaltungs-

gericht begründet? 
2. Wie sehen die entsprechenden Vergleichszahlen in den anderen Kantonen aus? 
3. Wie lassen sich allfällige Unterschiede zu den anderen Kantonen begründen? 
4. Wie gedenkt die MFK das vom Bundesrat den kantonalen Behörden in Art. 33 Abs. 5 und 6 

der Verkehrszulassungsverordnung (VZV) zugestandene (Härtefall-) Ermessen zu handha-
ben? 

5. Wie viele Juristen und Juristinnen beschäftigt die MFK aktuell? Wie hat sich deren Bestand 
in den letzten 30 Jahren entwickelt? 

6. Nach welchen Auswahlkriterien (Ausbildung, Berufs- und Lebenserfahrung etc.) werden 
Juristen und Juristinnen von der MFK angestellt? 

7. Nach zitierter Rechtsprechung ist die MFK an die Sachverhaltsfeststellung der Staatsan-
waltschaft nicht gebunden. In welchen Fällen und mit welchen Mitteln (Parteibefragung, 
Zeugenbefragung, Expertenbefragung, Augenschein am Unfallort, Augenschein am und 
im Fahrzeug, Gutachten, amtliche Erkundigung bei Therapeuten, Ärzten, beim Arbeitge-
ber und anderen Drittpersonen etc.) klärt die MFK den Sachverhalt von Amtes wegen selb-
ständig ab? 

 
Begründung 29.03.2023: Im Vorstosstext enthalten. 
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